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Allgemeine Verkaufsbedingungen 

der 

technikkonzepte GmbH for visual solutions 

mit dem Sitz in Owen 

(Stand: 12. Januar 2017) 

- - - - - 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, wenn 

der Vertrag zum Betrieb des Unternehmens gehört, sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts und öffentlich-rechtlichem Sondervermögen i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB. 

1.2 Wir erbringen alle unsere Lieferungen und Leistungen ausschließlich unter Geltung dieser Allgemeinen Ver-

kaufsbedingungen. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbe-

dingungen und Qualitätssicherungsvereinbarungen, erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

2. Angebot und Vertragsschluss 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als bindendes Angebot be-

zeichnet sind. 

2.2 Maßgeblich für den Auftrag ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Diese Auftragsbestätigung kann auch 

durch Übersendung einer Rechnung mit der Ware erfolgen. Hat der Kunde Einwendungen gegen den Inhalt der 

Auftragsbestätigung, so muss er der Auftragsbestätigung unverzüglich widersprechen. Ansonsten kommt der 

Vertrag nach Maßgabe der Auftragsbestätigung zustande.  

3. Vertragsgegenstand 

3.1 Angaben in Unterlagen außerhalb von Angebot und Auftragsbestätigung, wie Zeichnungen, Gewichts- und Maß-

angaben, sind unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 

3.2 Ohne ausdrückliche Vereinbarung übernehmen wir keine Garantie. Auch bei Gattungsschulden übernehmen 

wir ohne ausdrückliche Vereinbarung kein Beschaffungsrisiko. 

4. Preise 

4.1 Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Diese gelten ab Werk und schließen Verpa-

ckung, Versicherung, Transport, Verzollung und MwSt. nicht ein.  

 Beratungsleistungen, Montage- und Installationsarbeiten, Produktabnahmen, Service- und Wartungsarbeiten 

sowie etwaiger damit verbundener Reiseaufwand sind separat zu vereinbaren und zu vergüten/erstatten.  

4.2 Soweit nach Ablauf der Hälfte der angegebenen ungefähren Lieferfrist für uns nicht vorhersehbare Kostener-

höhungen, z. B. durch Erhöhung von Lohn- oder Materialkosten, eintreten, sind wir berechtigt, die Preise im 

Rahmen der veränderten Umstände und ohne Berechnung eines zusätzlichen Gewinnes anzupassen. Die nicht 

vorhersehbaren Kostenerhöhungen werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.  

5. Lieferung, Gefahrübergang, Verzug 

5.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, bei 

Versendung mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 

der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. Das gilt auch dann, wenn im Einzelfall frachtfreie 

Übersendung durch uns vereinbart sein sollte. 

5.2 Wählen wir die Versandart, den Weg oder die Versandperson aus, so haften wir nur für ein grobes Verschulden 

bei der betreffenden Auswahl. 

5.3 Lieferfristen werden von uns nur ungefähr angegeben. Fest verbindliche Lieferfristen bedürfen besonderer Ver-

einbarung. Bei Fristen und Lieferterminen, die in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als "fix" bezeichnet 

sind, kann uns der Kunde nach Überschreitung eine angemessene Nachfrist zur Lieferung/Leistung setzen.  
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 Erst mit Ablauf dieser Nachfrist können wir in Verzug geraten. Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auf-

tragsbestätigung, jedoch nicht bevor alle vom Kunden zu übergebenden und zur Durchführung des Vertrages 

erforderlichen Dokumente, Materialien und Informationen sowie alle etwa erforderlichen Genehmigungen  

oder Erlaubnisse uns rechtzeitig und mit dem notwendigen Inhalt und/oder in der vereinbarten Beschaffenheit 

übergeben wurden sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.  

5.4 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Wir werden den Kunden unverzüglich über die 

Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstands informieren.  

 Im Falle höherer Gewalt oder sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und unverschuldeter Umstände, 

z. B. Betriebsstörung, Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energieversorgungsschwierigkeiten usw., ver-

längert sich, wenn wir hierdurch an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Verpflichtung gehindert sind, die Liefer-

zeit um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit. Dies gilt auch, wenn diese Umstände 

bei Vorlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Umstände werden von uns in wichtigen Fällen dem 

Kunden baldmöglichst mitgeteilt. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich 

oder unzumutbar, so sind wir von der Lieferverpflichtung frei.  

 Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von der Lieferverpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus keine 

Schadensersatzansprüche herleiten. Soweit wir von der Lieferverpflichtung frei werden, gewähren wir etwa 

erbrachte Vorleistungen des Kunden zurück. 

5.5 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder Ver-

sandbereitschaft mitgeteilt wurde. Dies gilt nicht, wenn vertraglich eine Abnahme bedungen oder wenn eine 

Montageverpflichtung vereinbart ist. 

5.6 Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen berechtigt. 

5.7 Kommen wir in Lieferverzug, so haften wir bei grobem Verschulden für den dem Kunden entstehenden Verzö-

gerungsschaden. Bei leichter Fahrlässigkeit ist unsere Haftung für Verzögerungsschäden beschränkt auf eine 

Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Prei-

ses für den Teil der Lieferungen, der wegen des Verzuges nicht zweckdienlich eingesetzt werden konnte. Satz 2 

gilt nicht, soweit der Lieferverzug auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht bzw. für Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum 

Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden.  

5.8 Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Kunden bleibt unberührt, setzt aber voraus, dass wir die Verzögerung zu 

vertreten haben. Der Kunde ist verpflichtet, auf Verlangen von uns innerhalb einer angemessenen Frist zu er-

klären, ob er nach Fristablauf wegen Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadenser-

satz statt der Leistung bzw. Aufwendungsersatz verlangt oder auf die Lieferung besteht. 

5.9 Verzögert sich die Lieferung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr vom Tag der Ver-

sandbereitschaft ab auf den Kunden über und der Kunde hat die Kosten für Lagerung, Versicherung und weitere 

Schutzmaßnahmen zu tragen. Wir können pauschal für jede vollendete Woche der Verzögerung ein Lagergeld 

in Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrags, höchstens jedoch 5 % des Rechnungsbetrags berechnen. Uns ist der 

Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist. Wir sind berechtigt, nach Setzung und Ablauf 

einer angemessenen Frist und nach einer entsprechenden Vorankündigung anderweitig über den Liefergegen-

stand zu verfügen und den Kunden mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. 

6. Abrufauftrag 

 Bei Abrufaufträgen muss, sofern nichts anderes vereinbart ist, der Abruf spätestens so erfolgen, dass innerhalb 

einer Frist von sechs Monaten nach Auftragsbestätigung die Lieferung erfolgen kann. Abrufe sind mindestens 

zwei Wochen vorher anzukündigen. Nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist für Abruf oder Abnahme sind 

wir wahlweise berechtigt, die Ware zu liefern und in Rechnung zu stellen, vom Vertrag zurückzutreten oder 

Schadensersatz zu verlangen. 

7. Zahlung 

7.1 Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung zahlungshalber entgegengenommen, 

in keinem Fall an Zahlung statt. Dadurch entstehende Spesen und Kosten sind vom Kunden zu tragen. 

7.2 Soweit sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas anderes ergibt, ist der Kaufpreis sofort ohne jeden Abzug 

zur Zahlung fällig. Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung. 
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7.3  Soweit keine entgegenstehenden Zahlungsziele vereinbart wurden, tritt Verzug 14 Tage nach Rechnungsstel-

lung ein. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem 

Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist hierdurch nicht ausgeschlossen. 

7.4 Werden uns nach Auftragsannahme Tatsachen bekannt, die begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 

Kunden aufkommen lassen, so sind wir berechtigt, vor der Lieferung volle Zahlung oder entsprechende Sicher-

heitsleistung zu verlangen bzw. nach erfolgloser Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Neben bereits ein-

getretenem Zahlungsverzug gilt als Nachweis einer wesentlichen Vermögensverschlechterung, insbesondere 

eine der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns entsprechende Auskunft einer Bank, Auskunftei oder eines mit 

dem Kunden in Geschäftsverbindung stehenden Unternehmens oder ähnliches. Ist die Lieferung bereits erfolgt, 

werden die in Frage kommenden Rechnungsbeträge ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsbedingungen, ge-

gebenenfalls unter Rückgabe der Akzepte, sofort zur Zahlung fällig. 

8. Aufrechnung und Zurückbehaltung 

 Der Kunde darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung aufrechnen. Die 

Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist dem Kunden nur gestattet, wenn es auf demselben Ver-

tragsverhältnis beruht. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen Teilleistungen nach § 320 Abs. 2 BGB steht dem Kun-

den nicht zu. 

9. Sach- und Rechtsmängel 

9.1 Voraussetzung für unsere Haftung für Sach- und Rechtsmängel ist, dass 

a) diese nicht auf den folgenden Umständen beruhen (soweit diese Umstände nicht auf unser Verschulden 

zurückzuführen sind): 

aa) unsachgemäße Verwendung,  

bb) fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung,  

cc) nachlässige Behandlung oder Einsatz ungeeigneter Betriebsmittel bzw. Austauschwerkstoffe durch den 

Kunden oder Dritte,  

dd) natürliche Abnutzung,  

ee) mangelhafte Bauarbeiten,  

ff) Modifikationen, technischen Änderungen/Anpassungen oder Servicearbeiten, welche nicht von uns 

vorab schriftlich autorisiert wurden,  

gg) chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse.  

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Elektromagnetische-Verträglichkeit-Geset-

zes (EMVG), obliegt ausschließlich dem Kunden, auch wenn wir den Liefergegenstand montieren und in 

Betrieb setzen sollten. 

b) der Kunde seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 

nachgekommen ist. Mängel sind insoweit unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Eingang 

des Liefergegenstandes am Bestimmungsort oder, wenn diese bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung 

nicht erkennbar waren, innerhalb von 2 Tagen nach deren Entdeckung schriftlich zu rügen.  

c) der Kunde – unter Berücksichtigung eines angemessenen Gewährleistungseinbehalts gemäß Ziffer 9.7 – 

nicht in Zahlungsverzug ist.  

d) der Kunde die auf dem Liefergegenstand aufgebrachten Seriennummern nicht entfernt oder unkenntlich 

gemacht hat. 

9.2 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder 

bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.  

 Insbesondere bestehen keine Mängelansprüche bei 

a) nicht funktionierenden LEDs unter einer Fehlerrate von 100ppm, 

b) Helligkeits- und/oder Farbunterschieden zwischen den einzelnen LED-Platinen. 
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9.3 Soweit ein Sach- oder Rechtsmangel (nachstehend: Mangel) vorliegt, dessen Ursache bereits bei Gefahrüber-

gang vorlag, sind wir zur Nacherfüllung berechtigt, indem wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder 

eine mangelfreie Sache liefern. Der Kunde hat uns für die Nacherfüllung eine Frist von 4 Wochen einzuräumen. 

Leistungs- und Erfüllungsort der Nacherfüllung ist der Sitz unseres Unternehmens.  

 Die hierzu notwendigen Aufwendungen, wie z. B. Lohn-, Material-, Transport- und Wegekosten, tragen wir nur, 

soweit nichts anderes vereinbart wird und soweit diese Aufwendungen sich nicht dadurch erhöhen, dass ein 

Liefergegenstand nachträglich an einen anderen Ort als den Sitz des Kunden verbracht wurde, es sei denn, diese 

Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Ersetzte Teile werden unser Eigentum und sind 

an uns zurückzugeben.  

 Ein Fehlschlagen der Nacherfüllung ist erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Wird die Nacher-

füllung von uns verweigert, ist sie fehlgeschlagen oder dem Kunden unzumutbar, kann der Kunde – unbeschadet 

etwaiger Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche gemäß Ziffer 10 – nach seiner Wahl vom Vertrag 

zurücktreten, wenn der Mangel aufgrund der funktionellen und ästhetischen Beeinträchtigung insgesamt er-

heblich ist, oder Minderung verlangen. 

9.4 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferun-

gen hat der Kunde, nach Verständigung mit uns, die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfalls 

sind wir von den Schadensfolgen freigestellt, die deswegen eintreten, weil der Kunde uns nicht die erforderliche 

Zeit und Gelegenheit gegeben hat, die notwendigen Mangelbeseitigungsmaßnahmen bzw. Ersatzlieferungen 

vorzunehmen. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnis-

mäßig großer Schäden – wobei wir sofort zu verständigen sind – oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels 

in Verzug sind, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns 

Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. 

9.5 Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten ab Ablieferung bzw. Leistungserbringung, soweit nicht 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt und soweit nicht für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit gehaftet wird. Für Ersatzstücke haften wir bis zum Ablauf der für den ursprünglichen Liefergegen-

stand geltenden Verjährungsfrist.  

9.6 Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns gemäß § 478 BGB bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem 

Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Ziffer 

9.3 Satz 2 gilt entsprechend. Wird der Kunde wegen eines Mangels des neu hergestellten Liefergegenstandes 

in Anspruch genommen, ist er verpflichtet, uns unverzüglich hierüber zu informieren. Er hat seine Abnehmer 

entsprechend zu verpflichten, sofern diese Unternehmer sind. Wir behalten uns vor, die vom Abnehmer gegen-

über dem Kunden geltend gemachten Ansprüche im Wege des Selbsteintritts zu erfüllen. In diesem Fall gilt die 

Erfüllung der Ansprüche des Abnehmers als Erfüllung etwaiger Ansprüche des Kunden. 

9.7 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden nur dann in einem Umfang zurückgehalten werden, die in ei-

nem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen, wenn die Ansprüche des Kunden unbe-

stritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns ent-

standenen Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen. 

10. Schadens- und Aufwendungsersatz 

10.1 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadens- oder Aufwendungsersatzansprü-

che (nachstehend: Schadensersatz) geltend macht, die auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – einschließlich 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen – beruhen. Für leichte Fahrlässig-

keit haften wir nur, wenn es um die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten geht, welche sich 

aus der Natur des Vertrages ergeben oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet. Bei 

einer Haftung nach Satz 2 ist der Schadensersatz auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Im Übrigen sind bei leichter Fahrlässigkeit Schadensersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechts-

grund, ausgeschlossen. 

10.2 Vorstehende Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gelten nicht für die Ansprüche aus dem Produkthaf-

tungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

10.3 Bei Schadensersatzansprüchen wegen Mängeln gilt die Haftungsbegrenzung zusätzlich nicht, wenn wir einen 

Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben. Für die 

Verjährung von Schadensersatzansprüchen wegen Sachmängeln gilt die Regelung unter 9.5 entsprechend. 
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10.4 Aufwendungsersatzansprüche des Kunden sind beschränkt auf den Betrag des Interesses, welches dieser an der 

Erfüllung des Vertrages hat. 

10.5 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 

Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

11. Eigentumsvorbehalt 

11.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor bis zur vollständigen Bezahlung sämtli-

cher Forderungen aus der gesamten Geschäftsbeziehung. Zu den Ansprüchen gehören auch Scheck- und Wech-

selforderungen sowie Forderungen aus laufender Rechnung. Wird im Zusammenhang mit der Zahlung für uns 

eine Haftung aus Wechsel begründet, erlischt der Eigentumsvorbehalt erst, wenn unsere Inanspruchnahme aus 

dem Wechsel ausgeschlossen ist. 

11.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten und den Liefergegenstand zurückzunehmen. Der Kunde hat uns oder unseren Beauftragten so-

fort Zugang zu dem unter Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstand zu gewähren und ihn herauszuge-

ben. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist 

auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

11.3 Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln und auf Verlangen von uns für die Dauer 

des Eigentumsvorbehalts ausreichend gegen Schäden zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung tritt der 

Kunde bereits jetzt an uns ab. 

11.4 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 

damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 

und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns ent-

standenen Ausfall. 

11.5 Der Kunde ist berechtigt, über den Liefergegenstand im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu 

verfügen. Im Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde bereits jetzt sämtliche Ansprüche aus der Weiterveräu-

ßerung, insbesondere Zahlungsforderungen aber auch sonstige Ansprüche, die im Zusammenhang mit der Ver-

äußerung stehen, in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschl. MwSt.) an uns ab. Dies gilt unabhängig davon, 

ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde ist berechtigt, die 

abgetretenen Forderungen treuhänderisch einzuziehen; unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 

bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde sei-

nen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug und insbe-

sondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ent-

fällt die Verpflichtung zur Nichteinziehung, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen For-

derungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 

Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. Für diesen Fall sind wir außerdem berechtigt, 

die Einziehungsermächtigung des Bestellers zu widerrufen. 

11.6 Verarbeitung und Umbildung des Liefergegenstandes durch den Kunden erfolgt stets für uns. Wir gelten als 

Hersteller im Sinne des § 950 BGB ohne weitere Verpflichtung. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns 

nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-

nis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verar-

beitung. Für die Verarbeitung gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Sache. 

11.7 Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt oder vermengt, so er-

werben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungsendbetrages des Liefergegen-

standes zu dem Wert der anderen vermischten bzw. vermengten Gegenstände zum Zeitpunkt der Vermischung 

oder Vermengung. Erfolgt die Vermischung oder Vermengung in der Weise, dass die Sache des Kunden als 

Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der 

Kunde verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

11.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden nach unserer Wahl 

freizugeben, als deren realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

11.9 Soweit das Recht, in dessen Bereich sich der Liefergegenstand befindet, einen Eigentumsvorbehalt nicht zulässt, 

können wir alle Rechte ausüben, die wir uns am Liefergegenstand vorbehalten können. Der Kunde ist verpflich-

tet, bei Maßnahmen mitzuwirken, die wir zum Schutz unseres Eigentumsrechts oder an dessen Stelle eines 

anderen Sicherungsrechts am Liefergegenstand treffen wollen. 
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12. Gewerbliche Schutzrechte Dritter 

 Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass aufgrund seiner Anweisungen hinsichtlich Formen, Maße, Farben, Ge-

wichte, etc. nicht in Schutzrechte Dritter eingegriffen wird. Der Kunde wird uns gegenüber allen Ansprüchen 

Dritter wegen Verletzung vorgenannter gewerblicher Schutzrechte einschließlich aller gerichtlichen und außer-

gerichtlichen Kosten freistellen und auf Wunsch in einem etwaigen Rechtsstreit unterstützen. 

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

13.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile ausschließlich der Sitz unseres Unternehmens. 

13.2 Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und über seine Wirksamkeit 

ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist bei Kaufleuten für beide Teile der Sitz unseres Unternehmens. Wir können 

nach unserer Wahl Klage auch am Sitz des Kunden oder an einem sonstigen gesetzlichen Gerichtsstand erheben. 

13.3 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Abkommens der Verein-

ten Nationen über den Internationalen Warenkauf (CISG) sowie sonstiger völkerrechtlicher Abkommen. 

13.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder sonstige vertragliche Vereinba-

rungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

unberührt.  

13.5 Die deutsche Version dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ist die rechtlich allein maßgebliche; etwaige 

Übersetzungen in andere Sprachen sind unverbindlich. 

14.  Datenschutzerklärung 

14.1 Die personenbezogenen Daten des Kunden (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 

Bankverbindung, Kreditkartennummer) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Daten-

schutzrechts verarbeitet.  

14.2 Die personenbezogenen Daten des Kunden, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder 

Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich zur Vertragsab-

wicklung verwendet. So müssen z.B. zur Zustellung des Liefergegenstands Name und Anschrift des Kunden an 

den Warenlieferanten weitergegeben werden.  

14.3 Ohne ausdrückliche Einwilligung des Kunden oder ohne gesetzliche Grundlage werden die personenbezogenen 

Daten des Kunden nicht an außerhalb der Vertragsabwicklung stehende Dritte weitergegeben. Nach vollständi-

ger Vertragsabwicklung werden die Daten für die weitere Verwendung gesperrt. Nach Ablauf der steuer- und 

handelsrechtlichen Vorschriften werden diese Daten gelöscht, sofern der Kunde nicht ausdrücklich in die wei-

tere Nutzung eingewilligt hat. 

- - - - - 


